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Die Covid19Pandemie hat eindrücklich gezeigt, wie notwendig die elektronische 
Einberufung und virtuelle Durchführung von Generalversammlungen sein kann. 
Das neue Aktienrecht bringt diesbezüglich in vielen Punkten Verbesserungen. 
Dennoch muss der Verwaltungsrat sich bewusst sein, dass damit auch neue Vor
schriften und Risiken verbunden sind. Das revidierte Aktienrecht tritt voraussicht
lich auf Anfang 2022 in Kraft.

Elektronische Einberufung der 
 Generalversammlung

Auch mit der Aktienrechtsrevision gilt wei-
terhin, dass die Einberufung der General-
versammlung (GV) zwingend in der in den 
Statuten vorgeschriebenen Form zu erfol-
gen hat. Jedoch werden das Erfordernis der 
physischen Auflage des Geschäfts- bzw. des 
Revisionsberichts und die diese Auflage be-
treffende, zwingende schriftliche Mitteilung 
an die Aktionäre abgeschafft. Der Geschäfts- 
und der allfällige Revisionsbericht müssen 
mindestens 20 Tage vor der GV den Aktionä-

ren «zugänglich» gemacht werden. Sofern die 
Unterlagen «nicht elektronisch zugänglich» 
sind, kann jeder Aktionär indessen verlan-
gen, dass ihm diese rechtzeitig und kosten-
los zugestellt werden. Den Aktionären muss 
in der Einberufung das Datum, der Beginn, die 
Art und – falls keine virtuelle GV durchge-
führt wird – der Tagungsort bekannt gegeben 
werden. Ebenso sind den Aktionären die Ver-
handlungsgegenstände des Verwaltungsrats 
und der einzelnen Aktionäre sowie die dazu-
gehörigen Anträge bekannt zu geben. Bei ge-
setzlich oder statutarisch vorgeschriebenem 
unabhängigem Stimmrechtsvertreter muss 
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